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geschichte in Listen der Bodenaltertümer eingetragen. 
Durch die Eintragung werden die Bodenaltertümer 
unter Schutz gestellt und dürfen ohne Genehmigung 
des Staatlichen Museums für Ur- und Frühgeschichte 
in ihrem Bestand nicht verändert oder beeinträchtigt 
werden.

(2) Die Eigentümer oder sonstige daran berechtigte 
Personen sind von der Eintragung schriftlich zu ver
ständigen. Gegen die Eintragung ist Beschwerde an das 
Staatssekretariat für Hochschulwesen möglich, das end
gültig im Einvernehmen mit der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften entscheidet. Die Beschwerde hat 
keine aufschiebende Wirkung.

(3) Die beweglichen Bodenaltertümer sind bei den 
Staatlichen Museen für Ur- und Frühgeschichte in 
einem Fundarchiv zu erfassen und der wissenschaft
lichen Bearbeitung zur Verfügung zu stellen.

(4) Ausgrabungen ur- und frühgeschichtlicher Boden
altertümer bedürfen der Genehmigung der Staatlichen 
Museen für Ur- und Frühgeschichte als Träger der 
Pflege der Bodenaltertümer.

§ 7
(1) Maßnahmen, durch die geschützte Bodenalter

tümer verändert, beseitigt, veräußert oder aus der 
Deutschen Demokratischen Republik verbracht werden 
sollen, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustim
mung der Staatlichen Museen für Ur- und Früh
geschichte.

(2) Wechsel des Eigentümers oder Standortwechsel 
von Bodenaltertümern sind den Dienststellen mitzu
teilen, die mit der Durchführung der Aufgaben des 
Schutzes der Bodenaltertümer beauftragt sind.

§ 8
Der über ur- und frühgeschichtliche Bodenaltertümer 

Verfügungsberechtigte ist verpflichtet, diese pfleglich 
zu behandeln, ihre Erhaltung zu sichern und sie in der 
Regel der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

IV.
Gelegenheitsfunde

§ 9
(1) Wird in oder auf einem Grundstück ein Gegen

stand, der für die Ur- und Frühgeschichte der Menschen 
von Bedeutung ist, gelegentlich entdeckt, so ist dies 
innerhalb von drei Tagen dem nächstwohnenden 
Bürgermeister anzuzeigen, welcher unverzüglich den 
zuständigen Pfleger für Bodenaltertümer oder das zu
ständige Staatliche Museum für Ur- und Frühgeschichte 
zu benachrichtigen hat.

(2) Meldepflichtig sind: Der Entdecker, der Besitzer 
des Grundstücks, der Leiter der Arbeiten, bei denen 
der Gegenstand entdeckt worden ist. Die Anzeige eines 
der Verpflichteten befreit die übrigen. Der Entdecker, 
der Besitzer des Grundstücks sowie der Leiter der 
Arbeiten haben den entdeckten Gegenstand und die 
Entdeckungsstätte fünf Tage in unverändertem Zu
stand zu erhalten, soweit dies ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendung von größeren Kosten geschehen kann.

V.
Ablieferung

§ 10
(1) Alle bei einer Ausgrabung oder gelegentlich in 

oder auf einem Grundstück entdeckten Gegenstände der 
im § 1 bezeichneten Art sind auf Verlangen abzuliefern.

(2) Die Befugnis, die Ablieferung zu verlangen, steht 
den mit der Durchführung des Schutzes der Boden- 
altertümer beauftragten Stellen zu.

(3) Für abgelieferte Funde oder die bei der Bergung 
entstehenden Sachschäden kann eine Entschädigung in 
Höhe des Wertes des Gegenstandes gewährt werden. 
Die Bemessung des Wertes erfolgt durch die mit dem 
Schutz der Bodenaltertümer beauftragten Stellen.

VI.
Allgemeine Bestimmungen

§ И
(1) Uber den endgültigen Verbleib der Gelegenheits

und Ausgrabungsfunde entscheiden die mit der Durch
führung und Pflege der Bodenaltertümer beauftragten 
Stellen unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen 
und musealen Bedeutung dieser Funde.

(2) In Zweifelsfragen oder Streitfällen entscheidet das 
Staatssekretariat für Hochschulwesen auf Vorschlag der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

§ 12
Wertvolle Bodenaltertümer, die sich in Privathand be

finden und deren Erhaltung gefährdet ist, können gegen 
Entschädigung in Volkseigentum überführt werden, um 
sie der Wissenschaft und Volksbildung zu erhalten.

§ 13
Bei Erdarbeiten und Bodenbewegungen in Zusam

menhang mit Baumaßnahmen ist sicherzustellen, daß 
иг- und frühgeschichtliche Bodenaltertümer geschützt 
und erhalten sowie den Staatlichen Museen für Ur- 
und Frühgeschichte übergeben werden. Nähere Be
stimmungen hierfür sind in die Erste Durchführungs
bestimmung aufzunehmen.

VII.
Strafbestimmungen

§ 14
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Bestim

mungen des § 7 und des § 10 Abs. 1 dieser Verordnung 
verstößt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit 
Geldstrafe bis zu 1000 DM oder mit einer dieser Stra
fen bestraft, soweit nicht nach anderen gesetzlichen Be
stimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist.

(2) Liegt ein minder schwerer Fall vor oder ist die 
Tat fahrlässig begangen, so kann auf Haft oder Geld
strafe bis zu 150 DM erkannt werden.

§ 15
Mit Geldstrafe bis zu 150 DM oder mit Haft wird be

straft, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Bestim
mungen über die Meldepflicht oder die Erhaltung des 
gefundenen Gegenstandes (§ 9) verstößt.

VIII.
Schlußbestimmungen

§ 16
Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung 

erläßt das Staatssekretanat für Hochschulwesen.
§ 17

(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.

(2) Alle bisherigen Bestimmungen über den Schutz 
und die Erhaltung der ur- und frühgeschichtlichen 
Bodenaltertümer treten gleichzeitig außer Kraft.
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